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Bürgersprechstunde
mit dem Amtsdirektor

Interessierte Bürgerinnen und Bürger 
sind herzlich eingeladen, meine Bür-
gersprechstunde zur Diskussion gemein-
debezogener / amtsbezogener Themen 
wahrzunehmen.
Meine nächste Bürgersprechstunde 
fi ndet am Donnerstag, d. 19.04.2012 in 
der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
im Amt Barnim-Oderbruch statt.
Eine vorherige telefonische Anmel-
dung für die Bürgersprechstunde ist 
nicht erforderlich, wird von mir aber 
empfohlen.

Zur Terminvereinbarung setzen Sie sich 
bitte mit Frau Rubin
(Tel.: 033456-39960,
E-mail: rubin@barnim-oderbruch.de) 
in Verbindung.
Karsten Birkholz
Amtsdirektor

Amt Barnim-Oderbruch
Gemeinde Neutrebbin

BEKANNTMACHUNG
Die Gemeindevertretung Neutrebbin hat 
folgende Beschlüsse gefasst:
öffentliche Sitzung der Gemeindevertre-
tung Neutrebbin vom 23.02.2012:
Beschluss Nr: GV Ntr/20120223/Ö12
Beschluss:
Die Gemeindevertretung Neutrebbin 
befürwortet die Durchführung der Bau-
maßnahme Gehwegbau in der Ortslage 
von Wuschewier.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 13, davon anwesend: 12, davon 
wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der 

BbgKVerf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis: Dafür: 12, Dage-
gen: 0, Enthaltung: 0
Beschluss Nr: GV Ntr/20120223/Ö13
Beschluss:
Die Gemeindevertretung Neutrebbin 
befürwortet den beiliegenden Entwurf 
der Verwaltungsvereinbarung zwischen 
dem Landkreis Märkisch-Oderland und 
der Gemeinde Neutrebbin zum Bau der 
Kreisstraße K 6408, Straßenabschnitt L 
43 – Horst – Wuschewier – Sietzing.
Der Amtsdirektor wird beauftragt die Ver-
tragsunterzeichnung vorzunehmen.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 13, davon anwesend: 12, davon 
wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der 
BbgKVerf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis: Dafür: 12, Dage-
gen: 0, Enthaltung: 0
Eilentscheidung
Der ehrenamtliche Bürgermeister der Ge-
meinde Neutrebbin, Herr Siegfried Link, 
und der Amtsdirektor des Amtes Barnim-
Oderbruch, Herr Karsten Birkholz, sowie 
die stellv. Amtsdirektorin, Frau Sylvia 
Borkert, haben am 06. 02. 2012 eine Eil-
entscheidung zur Verlängerung des beste-
henden Nutzungsvertrages beschlossen.
Die Eilentscheidung wurde am 23.02.2012 
durch die Gemeindevertretung Neutrebbin 
bestätigt.

Beschluss Nr: GV Ntr/20120223/N22
Beschluss:
Die Gemeindevertretung Neutrebbin be-
schließt den Abschluss einer Vereinbarung 
über ein Leitungsrecht. Gleichzeitig wird 
der Beschluss GV Ntr/20110929/N21 vom 
29.09.2011 aufgehoben. 
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 13, davon anwesend: 12, davon 
wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der 
BbgKVerf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis: Dafür: 12, Dage-
gen: 0, Enthaltung: 0

Amt Barnim-Oderbruch

Gemeinde Neutrebbin

BEKANNTMACHUNG

Die Gemeindevertretung Neutrebbin hat 
auf ihrer Sitzung am 26.01.2012 auf Grund 
des § 3 der Kommunalverfassung nachfol-
genden Beschluss gefasst:

Vorlage Nr.: S-BOA/856/12-03
Beschluss-Nr.: GVNtr./20120126/Ö18

Die Gemeindevertretung Neutrebbin be-
fürwortet, dass der Flächennutzungsplan 
der Gemeinde Neutrebbin, OT: Alttreb-
bin, für den Teilbereich der geplanten 
Photovoltaik-Freifl ächenanlage geändert 
wird (5.Änderung).

Wriezen, den 14.02.2012

Karsten Birkholz
Amtsdirektor

(Zur Planzeichnung, s. S. 2)
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5. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) mit integriertem
Landschaftsplan der Gemeinde Neutrebbin, OT Alttrebbin
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Amt Barnim-Oderbruch
Freienwalder Straße 48
16269 Wriezen
für: Gemeinde Neutrebbin
 15320 Neutrebbin

BEKANNTMACHUNG

Die Gemeindevertretung Neutrebbin hat 
auf ihrer Sitzung am 26.01.2012 auf Grund 
des § 3 der Kommunalverfassung nachfol-
genden Beschluss gefasst:
Vorlage Nr.: S-BOA/855/12-03
Beschluss-Nr.: GV Ntr/20120126/Ö17 
Die Gemeindevertretung Neutrebbin be-
fürwortet den Antrag der ASE Alternative 
Stoff- und Energieverwertung GmbH aus 
Wriezen und beschließt die Aufstellung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Nr. 06 „Solarpark Alttrebbin III“ in der 
Gemeinde Neutrebbin, OT: Alttrebbin.

Wriezen, den 14.02.2012

Karsten Birkholz 
Amtsdirektor

Amt Barnim-Oderbruch 
Gemeinde Oderaue
BEKANNTMACHUNG
Die Gemeindevertretung Oderaue hat 
folgende Beschlüsse gefasst:
öffentliche Sitzung der Gemeindevertre-
tung Oderaue vom 20.02.2012:
Beschluss Nr: V Oder/20120220/Ö12
Beschluss:
1. Der städtebauliche Vertrag mit der NEA 
Neue Energien Adlig Reetz GmbH & Co. 
KG (NEA), Oderaue, hat klarzustellen, 
dass vom Investor die Kosten für die 
Aufstellung eines sachlichen Teilfl ächen-
nutzungsplans zu übernehmen sind.
2. Der Amtsdirektor wird beauftragt, 
mit dem Investor eine Vereinbarung 

abzuschließen zur Sicherung gegen Scha-
densersatzansprüche Dritter und eine 
Bankbürgschaft in Höhe von 1 Mio. € zu 
verlangen.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 13, davon anwesend: 11, davon 
wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der 
BbgKVerf ausgeschlossen: 2
Abstimmungsergebnis: Dafür: 8, Dage-
gen: 1, Enthaltung: 0
Eilentscheidung
Der ehrenamtliche Bürgermeister der 
Gemeinde Oderaue, Herr Bodo Schröder, 
und der Amtsdirektor des Amtes Barnim-
Oderbruch, Herr Karsten Birkholz, sowie 
die stellv. Amtsdirektorin, Frau Sylvia 
Borkert, haben am 24. 01.  2012 eine 
Eilentscheidung zum Abschluss eines 
Gestattungsvertrages beschlossen.
Die Eilentscheidung wurde am 20.02.2012 
durch die Gemeindevertretung Oderaue 
bestätigt.

Teil A: Planzeichnung

Ende des amtlichen Teils
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Information der Betreuungsbehörde des
Sozialamtes Landkreis Märkisch Oderland
Was ist eine rechtliche Betreuung?
Jeder von uns kann durch einen Unfall oder eine Krankheit 
entscheidungs- und handlungsunfähig werden. Die Ehepartner 
oder andere Angehörige dürfen dann aber nicht ohne weiteres 
eine Entscheidung für Sie treffen! Einen rechtlichen Betreuer 
erhalten volljährige Menschen mit psychischer Erkrankung, 
körperlicher oder geistiger Behinderung die ihre Belange nicht 
selbst regeln können.
Eine rechtliche Betreuung wird beim Gericht angeregt und durch 
einen Richter entschieden. Dabei wird ein gesetzlicher Vertreter 
(z.B.: Angehöriger, Vertrauensperson, Berufsbetreuer) unter-
stützend nur für die Bereiche bestellt, in denen die Betreuung 
tatsächlich benötigt wird.

Aufgaben der Betreuungsbehörde
Rechtliche Betreuung
• kompetente Beratung rund um das Betreuungsrecht
• Unterstützung bei der Anregung einer rechtlichen Betreuung
• Begleitung bei Fragen und Problemen im laufenden Betreu-

ungsverfahren 
• Führung persönlicher Gespräche mit den Beteiligten und im 

sozialen Umfeld der Betroffenen 
• Beratung und Unterstützung aller gerichtlichen Betreuer bei der 

Erfüllung ihrer Aufgaben 
Vorsorgevollmacht
• Beratung zu Möglichkeiten der Vorsorge (Vollmacht, Patienten-

verfügung, Betreuungsverfügung)
• Beglaubigung von Unterschriften bei Vorsorgevollmachten

Wir sind Ansprechpartner für:
• Betroffene ab dem vollendeten 18. Lebensjahr 
• Eltern, Angehörige, Freunde, Nachbarn und andere Bezugsper-

sonen der Betroffenen
• Ehrenamtliche Betreuer, Berufsbetreuer, Betreuungsvereine
• Institutionen (Behörden, Kliniken, Einrichtungen, Pfl egedienste, 

Vermieter) 
• Bevollmächtigte durch Vorsorgevollmachten 
• Rat suchende Bürger

Sie fi nden uns in:
Seelow
Landkreis Märkisch-Oderland
Puschkinplatz 12
15306 Seelow
Frau Geufke Zi. A-035 Tel.: 03346/850 6582
Bad Freienwalde
Landkreis Märkisch-Oderland
Wriezener Straße 36 
16259 Bad Freienwalde
Frau Meier Zi. 014 Tel.: 03346/850 6578
Strausberg
Landkreis Märkisch-Oderland
Klosterstraße 14
15344 Strausberg
Frau Rohriack, Zi. 4-109, Tel.: 03346/850 6579
Frau Neukirch, Zi. 4-110, Tel.: 03346/850 6580
Frau Trocha, Zi. 4-108, Tel.: 03346/850 6581

Sprechzeiten:
Dienstag  09:00- 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr

sowie nach Vereinbarung
Mail: sozialamt@landkreismol.de

In Verbundenheit mit unserer Polizei
im Land Brandenburg
EINE INFO DES MARTIN-HEINZE-FONDS
Besonderer Respekt gilt den Frauen und Männern, die in den 
Reihen der Polizei des Landes Brandenburg den Rechtsstaat zu 
unserer aller Sicherheit verteidigen. Die Erfahrung der letzten 
Jahre zeigt, dass die Beamtinnen und Beamte einer zunehmenden 
Aggressivität des polizeilichen Gegenübers ausgesetzt sind und 
immer häufi ger selbst Opfer bei der Verfolgung von Gewalttaten 
werden. Nach unserer Kenntnis bestehen im Land Brandenburg 
keine Einrichtungen, die wohltätige Zuwendungen an Hinter-
bliebene von Polizeivollzugsbeamten leisten, die im Dienst ums 
Leben gekommen oder durch Gewalteinwirkung dienstunfähig 
geworden sind. Aus der Mitverantwortung in unserer Gesellschaft 
hat sich satzungszulässig die Stiftung Oderbruch entschlossen, 
unter ihrem Dach einen landesweiten Polizei-Unterstützungsfonds 
zu gründen. Der Fonds trägt den Namen Martin Heinze und 
erinnert an den ersten Polizisten im Land Brandenburg, der in 
Diensterfüllung in der Nacht vom 19. auf den 20. August 1995 
ermordet wurde. Der Zweck des Stiftungsfonds ist die selbstlose 
Gewährung einmaliger oder wiederkehrender Zuwendungen an 
Witwen und Waisen oder Unterhaltsberechtigte von im Dienst 
ums Leben gekommene Polizeivollzugsbeamten, aber auch an 
Polizeibeamte, die infolge Dienstausübung dienstunfähig ge-
worden sind oder erhebliche gesundheitliche Nachteile erlitten 
haben. Soweit noch ausreichende Mittel vorhanden sind, gilt der 
Stiftungszweck auch für sonstige Polizeibeschäftigte.
Der Fonds wirbt dafür, dass auch die Zivilgesellschaft ihn un-
terstützt und ein Zeichen der Verbundenheit mit unserer Polizei 
setzt.
Wir bitten Sie um Ihre persönliche Unterstützung, auch ein 
kleiner Betrag hilft.
Eine gute Zeit wünschen Ullrich Papperitz, leitender Polizeidirektor 
a. D. und Dieter Fuhrmann, erster Polizeihauptkommissar a. D.

Gewässer- und Deichverband Oderbruch

SCHAUORDNUNG
zur Durchführung der Gewässerschau für die Gewässer und 
wasserwirtschaftlichen Anlagen im Verbandsgebiet des Gewäs-
ser- und Deichverbandes Oderbruch (GEDO) für das Jahr 2012

§ 1
(1) Gemäß § 6 der Satzung des GEDO fi nden die Gewässerschau-

en des GEDO für das Jahr 2012 in der Zeit vom
16. April bis 06. Juni 2012

statt.
(2) Die Gewässerschauen fi nden in den jeweiligen Schaubezirken 

statt, die der Gebietsgröße der Wahlbezirke des Verbandes 
entsprechen.

(3) Die zu bildenden Schaukommissionen besichtigen Gewäs-
ser und wasserwirtschaftliche Anlagen, die sich gesetzlich 
oder vertraglich in der Unterhaltungspfl icht des Verbandes 
befi nden.

(4) Die Gewässerschauen werden für die Schaubezirke durch 
einen vom Gewässer- und Deichverband Oderbruch zu be-
nennenden Leiter der Schaukommission geleitet.
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(5) Der Leiter der Schau ist für die terminliche Koordinierung 
und Durchführung verantwortlich.

§ 2
(1) Die Städte und Gemeinden entscheiden eigenständig über die 

Benennung ihrer Beauftragten.
(2) Es ist ausdrücklich erwünscht, das interessierte Bürger aus den 

jeweiligen Schaubezirken von der Möglichkeit der Teilnahme 
an den Gewässerschauen Gebrauch machen.

(3) Die Termine sind in den betreffenden Gemeinden in ortsüb-
licher Art und Weise durch die Bürgermeister (Ortszeitung, 
Amtsblatt) bekanntzugeben.

§ 3
(1) Aufgabe der Schaukommission und der an der Gewässer-

schau teilnehmenden Bürger ist es, u.a. die Gewässer und 
wasserwirtschaftlichen Anlagen des Verbandsgebietes unter 
Berücksichtigung folgender Schwerpunkte zu beurteilen:
• Zustand der Gewässer und wasserwirtschaftlichen Anlagen 

unter Berücksichtigung der hydraulischen und bautechni-

schen Anforderungen,
• Stand der Abarbeitung von Aufl agen und Festlegungen aus 

den vorangegangenen Gewässerschauen,
• notwendige zusätzliche Pfl ege- und Instandsetzungsarbeiten 

außerhalb der im Unterhaltungsplan des Vorjahres enthalte-
nen Leistungstermine,

• Klärung von Ursachen sowie Verantwortlichkeiten bei un-
zulässigen Verunreinigungen von Gewässern.

(2) Über den Verlauf und das Ergebnis der Gewässerschauen 
in den jeweiligen Schaubezirken ist ein Auswertungs- und 
Festlegungsprotokoll zu fertigen.

(3) Das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucher-
schutz  sowie die unteren Naturschutzbehörden und die 
unteren Wasserbehörden der betreffenden Landkreise werden 
über den terminlichen Ablauf informiert.

Bernd Hoffmann Martin Porath
Verbandsvorsteher Geschäftsführer
GEDO GEDO

GEWÄSSERSCHAU 2012

SCHAUBEZIRK STÄDTE/GEMEINDEN Termin/Treffpunkt

I LEBUS Stadt Lebus mit OT Lebus, Wulkow b. B., Mallnow und Schönfließ, 
Zeschdorf mit OT Alt Zeschdorf und Döbberin Podelzig, Reitwein, Treplin, 

23. April 2012, 08.00 Uhr 
Haupteingang Amt Lebus 

II GOLZOW Golzow, Bleyen-Genschmar mit OT Bleyen und Genschmar, Alt Tucheband 
mit OT Alt Tucheband, Hathenow und Rathstock, Küstriner Vorland mit OT 
Küstrin-Kietz, Gorgast und Manschnow, Zechin mit OT Zechin, Friedrichsaue 
und Buschdorf 

02. Mai 2012, 08.00 Uhr 
Eingang Amt Golzow 

III SEELOW Stadt Seelow mit OT Werbig 21. Mai 2012, 08.00 Uhr 
Eingang Stadtverwaltung 

IV SEELOW-LAND Vierlinden mit OT Friedersdorf, Lindendorf mit OT Dolgelin, Libbenichen, 
Sachsendorf, Fichtenhöhe mit OT Carzig, Niederjesar 

09. Mai 2012, 08.00 Uhr 
An der Kirche Friedersdorf 

Vierlinden mit OT Worin, Diedersdorf, Marxdorf, Alt Rosenthal, Görlsdorf, 
Neuentempel, Lietzen, Falkenhagen, Lindendorf mit OT Neu Mahlisch, 
Fichtenhöhe mit OT Alt Mahlisch 

10. Mai 2012, 08.00 Uhr 
Parkplatz "Zur Ulme" in Diedersdorf 

V LETSCHIN Letschin mit OT Letschin, Steintoch, Gieshof-Zelliner Loose, Groß 
Neuendorf, Kiehnwerder, Kienitz, Sophienthal, Neubarnim, Ortwig , Sietzing  

07. Mai 2012, 08.00 Uhr 
Eingang Gemeindeverwaltung 
Letschin 

VI
NEUHARDENBERG

Neuhardenberg mit OT Neuhardenberg, Altfriedland und Wulkow b.Tr., 
Quappendorf; Gusow-Platkow mit OT Gusow und Platkow, Märkische Höhe 
OT Batzlow,, Müncheberg mit OT Jahnsfelde, Trebnitz 

26. April 2012, 08.00 Uhr 
Eingang Amt Neuhardenberg 

VII WRIEZEN Wriezen mit OT Wriezen, Altwriezen-Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf, 
Schulzendorf, Frankenfelde, Haselberg, Lüdersdorf, Biesdorf 

14. Mai 2012, 08.00 Uhr 
Stadtverw. Wriezen 

VIII BARNIM-
ODERBRUCH

Bliesdorf mit OT Bliesdorf, Kunersdorf, Metzdorf, Neutrebbin mit OT 
Neutrebbin, Altbarnim, Alttrebbin; Prötzel mit OT Sternebeck/Harnekop, 
Reichenow-Möglin mit OT Reichenow, Möglin 

23. Mai 2012, 08.00 Uhr 
Eingang Amtsverwaltung Barnim-
Oderbruch

IX NEULEWIN Neulewin mit OT Neulewin, Neulietzegöricke, Güstebieser Loose, Oderaue 
mit OT Altreetz, Neuküstrinchen, Neurüdnitz, Neureetz, Mädewitz, 
Zäckericker Loose, Wustrow 

24. Mai 2012, 08.00 Uhr 
Gemeindehaus  Neulewin 

X BAD 
FREIENWALDE 

Bad Freienwalde mit OT Bad Freienwalde, Altranft, Schiffmühle, Bralitz, 
Neuenhagen, Hohenwutzen, Altglietzen, Hohensaaten 

03. Mai 2012, 08.00 Uhr 
Rathaus Bad Freienwalde, 
An der Rathaustreppe 

XI ODERBERG Oderberg, Liepe, Hohenfinow, Niederfinow, Chorin, Falkenberg 16. Mai 2012, 08.00 Uhr 
Rathaus Stadt Oderberg 

XII Frankfurt (O) unter der Leitung der Stadt Frankfurt (O) 16. - 19. April 2010 

Leiter der Gewässerschau ist Herr Martin Porath, in Vertretung in den jeweiligen Schaubezirken Herr Axel Hulitschke. 
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6

8

Sabrina Duwe 9

............ montags u. mittwochs 8.00 - 12.00 Uhr

/Versicherungen

/Finanzbuchhaltung

.........................

/Finanzbuchhaltung
/Hundesteuern

Finanz- und Anlagenbuchhaltung

Vollstreckung, Gewäss./ Deichverband

, FFW 8

, Mieten, Pachten
duwe

Schule/Kita ..........
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Datum/Uhrzeit Art der Veranstaltung Veranstaltungsort Veranstalter

28.04./19:00 Spieleabend in Bürgerhaus Güstebieser
 Güstebieser Loose Loose

05.04. Osterfeuer Sportplatz Altreetz Gemeinde Oderaue, OT Altreetz

05.04. Osterfeuer in Neuküstrinchen   Gemeinde Oderaue,
   OT Neuküstrinchen

06.-09.04./11:00 österliches Hoffest Galerie Christian Masche Christian Masche
bis 18:000  in Ortwig www.christian-Masche.de

07.04. Osterfeuer Harnekop Gemeinde Prötzel, OT Harnekop

07.04. Osterfeuer Dorfanger Neurüdnitz Gemeinde Oderaue, OT Neurüdnitz

08.04./10:00 Hoffest auf dem Ziegenhof Ziegenhof Zollbrücke Michael Rubin

14.04./17:00 Kegelnachmittag der Vereine Kegelbahn Wriezen
 von Güstebieser Loose

21.04./13:00 Radtour ins Blaue Treffpunkt am Bürgerhaus
  Güstebieser Loose

27.-29.04. Treffen der Militäthistoriker Weiden- und Nixenpark
  Güstebieser Loose

28.04./16:00 Buchlesung mit Musenhof Kunersdorf Frau Prust, Frau Bärisch
 Frau Marianne Schmidt
 „Ein Baum kann Schatten
 werfen über den Mord“

Veranstaltungen im April 2012

Die Gedenkstätte Seelower Höhen lädt ein
zum Kolloquium und öffentliche Diskussion
3. Internationales Seelower Gespräch „Das Oderbruch 1945 
in den internationalen Erinnerungen, Samstag, 21. April 2012, 
10.00 bis 13.00 Uhr
Nach den Themen“65 Jahre Schlacht um die Seelower Höhen 
in der nationalen und internationalen Erinnerung“ und „Der 
deutsch-sowjetische Krieg in den deutschen und internationalen 
Erinnerungen“  befassen sich deutsche, russische, weißrussische 
und polnische Historiker mit den Aspekten „Kontinuität und 
Bruch in der Darstellung des Kriegsendes in Museen und Ge-
denkstätten“.
Mit der Präsentation der neu gestalteten Außenanlage wird zu-
gleich eine wichtige Etappe auf dem Weg zur Umgestaltung der 
Gedenkstätte Seelower Höhen abgeschlossen. Informationstafeln 
und eine Audioguideführung erläutern nun die verschiedenen 
historisch entstandenen Elemente der Denkmal- und Friedhofs-
anlage.
Zum Abschluss fi nden an den sowjetischen Soldatengräbern der 
Gedenkstätte Seelower Höhen und an den deutschen Soldatengrä-
bern auf dem Seelower Stadtfriedhof stille Gedenken statt.
Anmeldung erbeten bis zum 10. April 2012 an die Gedenkstätte 
Seelower Höhen (Tel: 03346-597, E-Mail: gedenkstaette@kul-
turmol.de)

Gerd-Ulrich Herrmann, Geschäftsführer der Kultur GmbH 
MOL, Leiter der Gedenkstätte Seelower Höhen

Info unserer Revierpolizei
Unsere Revierpolizistin, Frau Polizeioberkommissarin Heike 
Senf und Herr Polizeihauptmeister Andre Braun, haben mit-
geteilt, dass die bislang jeden Dienstag von 15.00 -17.30 Uhr 
abgehaltenen Bürgersprechstunden im Amt Barnim-Oderbruch 
ab sofort nicht mehr stattfi nden. Der Grund ist die zu geringe 
Resonanz. Bürger, die zur Polizei wollen, werden gebeten, 
sich an die Wache Bad Freienwalde, Gesundbrunnenstr. 1, Tel. 
(03344) 4110) zu wenden.

Hoffest auf dem Ziegenhof Zollbrücke 
Am Ostersonntag, d. 8. April, ab 10:00Uhr, wird wieder das 
traditionelle Hoffest auf dem Ziegenhof Zollbrücke sein.
Den Besuchern erwartet ein kleiner Bauernmarkt, Kutsch-
fahrten, Kinderunterhaltung mit Hüpfburg u.a., Essen vom 
Grill und Fisch aus dem Räucherofen, Kaffee, Kuchen, 
Brot und natürlich Ziegenkäse, Ziegenmilcheis und Zie-
genwurst.
Michael Rubin und sein Team freuen sich auf ihren Be-
such.
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Jagdgenossenschaft Prötzel

EINLADUNG
zur Vollversammlung der Mitglieder
der Jagdgenossenschaft Prötzel mit 
Neuwahl des Vorstandes
Hiermit laden wir Sie zu unserer Mit-
gliederversammlung
am Samstag,den 12.05.2012
um 14:00 Uhr,
Treffpunkt: Gemeindezentrum Prötzel 
(Sportler Club)
recht herzlich ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Rechenschaftsbericht 2011/2012
3. Finanzbericht 2011/2012
4. Vorschläge zur Wahl des neuen 

Vorstandes
5. Wahl des neuen Vorstandes
6. Beschlussfassung / Auszahlung 

Jagdpacht
7. Beschluß 
8. Sonstiges
9. Schlusswort des Vorsitzenden

Prötzel,den 8.03.2012
gez. Kleiber

Wir möchten allen herzlich danken, 
die durch Glückwünsche, Blumen und 
Geschenke unserer

Goldenen Hochzeit

gedachten.

Zum besonderen Gelingen trugen die 
Speisewirtschaft Biebermann, die 
Fleischerei Butschke, der Gemeinde-
kirchenrat Reichenow, der Angelverein 
Reichenow und im Besonderen unsere 
fl eißigen Kinder, Schwiegerkinder und 
Enkelkinder bei.

Klaus und Anneliese Last

Reichenow im März 2012


